
Kommunikation 
Wir bitten darum, (auch kleine) Anfragen an die Lehrer und Lehrerinnen 
per Schulmanager zu stellen.  
Die Zeit vor dem Unterricht nutzen die Lehrer und Lehrerinnen, um Ihre  
Kinder willkommen zu heißen und letzte Vorbereitungen zu treffen. 
Für größere Anliegen vereinbaren wir gern einen Gesprächstermin. 
 
Die Lehrer und Lehrerinnen sind während Ihrer Arbeitszeit im Zeitfenster 
(07:30 Uhr - ca. 16:00 Uhr – Achtung: am Vormittag ist Unterricht)   
erreichbar über ihre Schulmanager-Accounts. 
 
Für dringende Anfragen melden Sie sich bitte im Sekretariat. 
 
Falls Sie doch einmal Sorgen, Ärger oder Probleme haben, welche Sie 
nicht gleich mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin besprechen  
möchten, stehen Ihnen auch die jeweiligen Elternvertreter mit Rat und  
Tat zur Seite. 
 
Schulkonferenz 
Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Entscheidungs- und Beratungs- 
gremium der Schule. Sie besteht aus Vertretern der Elternschaft, der Lehrer, 
dem Schulträger und der Schulleiterin als Vorsitzende.  
Die Schulkonferenz tagt für gewöhnlich zweimal im Jahr. 
 
Schulkonzept 
Unsere Schule führt einen Schulversuch mit dem Titel: „Kern- und  
Kursunterricht: Kompetenzen stärken und Individualität fördern“ durch.  
Dies beinhaltet die Teilung der Unterrichtszeit in den Kern- und Kursunterricht.  
Kernunterricht: Dieser findet in der Regel beim Klassenlehrer und im  
Klassenverband statt und verknüpft Fächer und Lerninhalte miteinander.  
Benotet werden nur die Fächer D, Ma und SU.  
Kursunterricht: Dieser findet nach der Mittagspause statt und kann nach  
der Anmeldung und Zuteilung (per Schulmanager) am Schuljahresanfang  
individuell besucht werden. Er wird von Lehrern, Erziehern und GTA-Kräften  
gemeinsam gestaltet und jahrgangsübergreifend durchgeführt.  
Eine Benotung findet nicht statt.  
 
 

  Das ganze Team der Questenberg-Grundschule 

            wünscht Ihnen und Ihren Kindern  

     einen tollen und erlebnisreichen Schulstart! 

Eltern- und Kinderfibel 

Wichtige Informationen  

 
 

 
 

Questenberger Weg 9 
01662 Meißen 

 
03521 / 45 33 40 

 
post@questenbergschule.edu-meissen.de 

https://questenbergschule.edu-meissen.de/ 
 

Schulleitung: Frau Antje Buschmann 
Stellvertretung: Herr Peter Bannier 

 
Sekretariat: Frau Andrea Risse 

                       
 

Mein persönlicher Zugang zum Schulmanager: 
 

Name:  

Passwort:  

 

mailto:post@questenbergschule.edu-meissen.de


 
Unterrichtszeiten 
 

Willkommen ab 07:45 Uhr  

1. Block 08:00 – 09:45 Uhr Kernunterricht 
Frühstück individuell 

 Hofpause  

2. Block 10:10 – 11:45 Uhr Kernunterricht 

 Mittagspause  

Kurszeit 1 12:25 – 13:10 Uhr Kursunterricht 

Kurszeit 2 13:15 – 14:00 Uhr Kursunterricht 

 
Sprechzeiten Sekretariat 

Montag bis Freitag 07:00 – 12:00 Uhr 

Montag bis Donnerstag 13:00 – 14:00 Uhr 
 

Unser Telefon ist mit einem Audiorecorder gekoppelt.  
Bitte nutzen Sie auch diese Möglichkeit, um uns Nachrichten zu hinterlassen. 
 
Krankheit / Abwesenheit 
Wenn Ihr Kind krank ist oder aus dringenden Gründen nicht die Schule  
besuchen kann, geben Sie bitte zwingend dem Sekretariat bis spätestens 08:00 Uhr  
unter Angabe der Dauer der Erkrankung/Abwesenheit Bescheid, damit wir uns  
keine Sorgen machen.  
Die Abmeldung erfolgt vorzugsweise als Online-Krankmeldung über den Schulmanager 
im Modul „Krankmeldung“. 
Eine Abmeldung per Telefon unter 03521 / 45 33 40 ist als Sprachnachricht mit einer 
Aufzeichnung auf unserem Audiorecorder auch möglich. 
Falls wir bis 09:00 Uhr keine Rückmeldung haben und Sie nicht erreichen können,  
sind wir verpflichtet, die Polizei über das Fernbleiben des Kindes zu informieren,  
um sicherzustellen, dass es keine unvorhergesehenen Ereignisse auf dem Schulweg gab. 
 

Für die ersten drei Krankheitstage reicht eine mündliche Krankmeldung über 
das Sekretariat aus. Ab dem 4. Tag bitten wir um eine schriftliche Entschuldigung  
per Mail oder Post. Falls die Erkrankung länger als eine Woche andauert,  
bitten wir um ein Attest vom Arzt. 
 

Krankheiten, die unter dem Infektionsschutzgesetz aufgeführt sind 
oder auch Kopfläuse, sind meldepflichtig. 
 

Verpasster Unterrichtsstoff muss selbständig erfragt und nachgeholt  
werden. Im Idealfall finden sich Klassenpartner, die sich gegenseitig 
unterstützen und informieren. 

Veränderungen der persönlichen Daten 
Bitte melden Sie persönliche Veränderungen, z. B. Änderung Name, 
Anschrift, Telefonnummer oder Notfalltelefonnummern, schriftlich dem  
Sekretariat. Somit sind Sie in dringenden Fällen schnell erreichbar.  
 
Freistellung 
Eine Freistellung des Kindes von der Schulbesuchspflicht ist nur unter Angabe  
wichtiger Gründe (siehe Schulbesuchsverordnung §4) möglich und muss  
schriftlich beantragt werden. Einen Vordruck hierfür finden Sie auf unserer  
Homepage. Eine Freistellung für maximal zwei Tage kann der Klassenlehrer  
bzw. die Klassenlehrerin genehmigen, darüber hinaus liegt die Zuständigkeit  
bei der Schulleitung. 
 
Unfallversicherung 
Ihr Kind ist während seines Aufenthalts in der Schule sowie auf dem Schulweg  
gesetzlich unfallversichert. Entstandene Kosten für eine ärztliche Behandlung,  
verursacht durch einen Unfall in der Schule oder auf dem Schulweg, werden  
übernommen. Das entsprechende Formular dafür erhalten Sie beim  
Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin oder auf der Homepage. 
 
Schulsport 
Gemäß der Schulsportverordnung ist das Tragen jeglichen Schmucks aus 
Sicherheitsgründen im Sportunterricht verboten. Vor allem das Ablegen 
der Ohrringe beherrschen jüngere Kinder meist noch nicht selbständig.  
Bitte entfernen Sie vorhandenen Schmuck bereits am Morgen gemeinsam 
mit Ihrem Kind.  
Wir raten dringend davon ab, während der Schulzeit neue Ohrlöcher 
stechen zu lassen. Da Erstohrstecker frühestens nach 6 Wochen das erste  
Mal gewechselt werden dürfen, ist eine Teilnahme am Sportunterricht  
während dieser Zeit nicht möglich. 
 
Schulbücher / vorgedruckte Arbeitshefte 
Die Schulbücher werden gemäß dem Schulgesetz kostenlos zur  
Verfügung gestellt. Sie werden verliehen und sind pfleglich zu behandeln.  
Bei Verlust, Verschmutzung oder Beschädigung eines Buches muss dieses 
(gestaffelt nach Benutzungsjahren) von Ihnen bezahlt werden.  
Die vorgedruckten Arbeitshefte werden Ihrem Kind kostenfrei zur Verfügung  
gestellt. 

 


